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Dienstag, den 25. September 1917. 33. Jahßgang.

Amtlicher Teil.

Aekanntrnachung
Nr . Q . 1|6 17. K. R. A.,

kffend Beschlagnahme und Bestandserhe-
z von Korkholz, Korkabfällen und den
>us hergestellten Halb- und Fertigerzeug¬

nissen.
Uom 25 . September 1917.

iufassung von Nr. 3300st. 17. ZK. lila vom 1. 3. 17.)
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen des
lriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
Lemerken, daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strns-

höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlunggegen
chlagnahmevorschriften gemäß § 6 der Bekanntmachung
e Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.

19l7(Reichs-Gesetzbl. S . 376)*) und jede Zuwiderhandlung
die Meldebestimmungen gemäß § 5 der Bekanntmachung
llskunstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S.

bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsge-
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver-
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-

S . 603 ) untersagt werden.
8 1.

»dev Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
on dieser Bekanntmachung werden betroffen:
"rkholz, Zierkorkholz und Korkholzbrocken,
«rkabfälle(Korkspäne, Korkschrot, Korkmehl sowie alle son-
>gen bei der Korkoerarbeitung sich ergebenden Korkrück-
mde),
>ue und gebrauchte Korkstopfen(Pfropfen), Korkspunde und
»rkscheiben,
Euc und gebrauchte Korkringe und Korkfender,
e übrigen vorstehend nicht genannten Erzeugnisse aus
"rk(auch gebrauchte), insbesondere Korksleine, Korkplatten,
^rkschalen, Kronenkorkverschlüsse und ähnliche Verschlüsse
" Korkscheiben oder Korkplättchen als Dichtung, sowie»i

I* Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-
l>iark wird bestraft:

Unbefugt einen beschlagnahmtenGegenstand beiseiteschafft, beschädigt
^vrstört , verwendet, verkauft, kauft oder ein anderes Veräußerunas-
"Erwerbsgeschäft über ihn abschließt;
*»er Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zu verwahren

vfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;
den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt,

.„̂ . vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Bekannt-
. rpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt, oder wissentlich un-
rs "unollständige Angaben macht, oder wer vorsätzlich die Einsicht
^Mtsbriefe oder Geschäftsbücher oder Besichtigung oder Unter-
^ vetriebseinrichtungen oder Räume verweigert, oder' wer vorsätzlich

5" Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt , wird
(j . bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
jj?**.einer dieser Strafen bestraft ; auch können Vorräte, die ver-

,m  Urteil als dem Staate verfallen erklärt jtoerben, ohne
C * tbcm  Ausknnftspflichtigen gehören oder nicht. Wer fahr¬

et h n '*' ber er auf Grund dieser Bekanntmachungverpflichtet
' ver gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige

"sstd mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark. Ebenso wird
' Massig die vorgeschriebenenBücher einzurichten oder zu führen

Kunstkork und sämtliche Erzeugnisse daraus , wie z. B.
Kunstkorkstopfen, Kunstkorkdeckel, Kunstkorkplättchen usw.

Beschlagnahme.
Alle im § 1 aufgeführlen Gegenstände werden hiermit be¬

schlagnahmt, vgl. jedoch § 15.
8 3.

Mirkuag dev Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind,
soweit sie nicht auf Grund der nachstehenden Anordnungen (§§ 4
bis 7) erlaubt sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckungoder
Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die mit Zustimmung des Königlich Preußischen
Kriegsrninisteriums erfolgen.

m § 4.
Aufträge von Heeres «nd MaririebehLrdeti.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung, Lieferung,
Verarbeitung und Verwendung der beschlagnahmten Gegenstände
zwecks Erfüllung von Aufträgen von Heeres- oder Marinebehörden
gegen einen amtlichen Freigabeschein gestattet, sofern die Anord¬
nungen im § 8 dieser Bekanntmachung befolgt werden. Bevor
nicht der Freigabeschein, ordnungsgemäß ausgestellt und unter¬
schrieben und vom Königlich Preußischen Kriegsministerium ge¬
nehmigt, dem Lieferanten vorliegt, darf dieser mit der Lieferung
oder Verarbeitung der beschlagnahmten Gegenstände nicht be¬
ginnen.

8 5.
Uerairtzernngsevlanlmt «.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung der im 8 1
bezeichneten Gegenstände, außer zur Erfüllung von Aufträgen
von Heeres, oder Marinebehörden (§ 4), noch in folgenden Fällen
erlaubt , sofern die Anordnungen in §§ 8 und 9 dieser Bekannt¬
machung beobachtet werdê :

1. Auf Grund einer vom Königlich Preußischen Kriegsmi-
nisterium erteilten Ausnahmebewilligung, die durch' einen
amtlichen Freigabeschein nachgewiesen wird.

2. Korkabfälle (Korkspäne, Korkschrot, Korkmehl, sowie alle
sonstigen aus der Korkverarbeitung sich ergebenden Kork¬
rückstände), ferner gebrauchte Korkstopsen, Korkspunde
und Korkscheiben dürfen an die Kriegswirtschafts-Aktien¬
gesellschaft veräußert werden, und zwar die zur Zeit des
Inkrafttretens dieser Bekanntmachung vorrätigen Mengen
an diesen Gegenständen bis zum 25. November 1917,
alle später anfallenden Mengen innerhalb 2 Monaten
nach ihrem Anfall. Ist ein Angebot an die Kriegswirt¬
schafts-Aktiengesellschaft. Berlin W 50, Nünberger Platz 1,
innerhalb der Frist nicht erfolgt, so ist Enteignung zu
gewärtigen.

8 6.
Ueemendangsevlanknis.

Für die im 8 1 c bis e genannten Gegenstände ist die
Verwendung auch im eigenen Betriebe nur auf Grund einer vom
Königlich Preußischen Kriegsministerium erteilten Ausnahmebe-
willigung, die durch einen amtlichen Freigabeschein nachgewiesen
wird, und nur noch unter Beobachtung der im § 9 angegebenen
Höchstmaße gestattet. Bis zum 25. November 1917 dürfen in
dringenden Fällen zum Verschluß einer durch Korkverschluß gegen
die Gefahr des Verderbens zu sichernden Ware (Arzneien, Wein,
Bier . Chemikalien usw.) die im 8 1 c bis e genannten Gegen¬
stände vom Selbstverbraucher aus eigenen Beständen im Nahmen
einer ordnungsgemäßen Wirtschaft verwendet werden. Nachträg»



liche Genehmigung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
ist in jedem Fall einzuholen.

Die im § 1c bis e genannten Gegenstände, die bereits
ihrem bestimmungsgemäßenZweck zugeführt sind (z. B. Korke
und Kronenkorkverschlüsse in oder auf der Flasche, Korkspunde im
Faß , Korkfender auf Wasserfahrzeugen), dürfen weiterverwendet
werden; sie unterliegen jedoch der Beschlagnahme und sind, so¬
bald sie ihren bestimmungsgemäßenZweck erfüllt haben (z. B.
nach der Entkorkung oder Außergebrauchsetzung), als gebrauchte
Gegenstände zum nächsten Meldetermin meldepflichtig und können
nur gemäß § 5 veräußert werden.

§ 7. /
Uerarbeit«ngoerla«1»nio.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der im § 1
bezeichneten Gegenstände , außer zur Erfüllung von Aufträgen
von Heeres - oder Marinebehörden (§ 4) erlaubt auf Grund einer
vom Königlich Preußischen Kriegsministerium erteilten Ausnahme-
bewilligung , die durch einen amtlichen Freigabeschein nachgewiesen
wird.

8 8.
Höchstpreise.

Die Veräußerung oder Lieferung der im § 1 bezeichneten
Gegenstände nach § 4, 5 und 7 der Bekanntmachung ist nur ge¬
stattet, wenn keine höheren Preise als die in der Bekanntmachung
Nr . Q . 2/6 . 17. K. R . A. vom 25 . September 1917 festgesetzten
Höchstpreise ‘̂ ür Korkerzeugnisse gefordert oder bezahlt werden
oder, soweit diese Bekanntmachung keine Preise festsetzt, der Preis
von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums genehmigt ist.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall , daß vor dem
25 . September 1917 höhere Preise als die Höchstpreise vereinbart
sein sollten . Jedoch dürfen Verträge auf Lieferung von Korkholz,
Korkabfällen und Korkerzcuguissen, die vor dem 25. September
1917 zu höheren Preisen abgeschlossen worden sind, zu den ver¬
einbarten Preisen insoweit erfüllt werden, als dies erforderlich ist
zur Ausführung von Heeres- oder Marineaufträgen , für welche
die auftraggebende Heeres- oder Marinebehörde bereits vor dem
25 . September 1917 den Zuschlag erteilt hat . In gleicher Weise
dürfen Verträge auf Lieferung von Korkholz, Korkabfällen und
Korkerzeugnissen, die vor dem 25. September 1917 gegen Frei¬
gabeschein der KriegS-Rohstoff -Abteilung des Königlich Preu-
ßischen Kriegsministeriums abgeschlossen worden sind, zu dem
vereinbarten Preise erfüllt werden , falls der Freigabeschein vor
dem 25. September 1917 ausgefertigt worden ist.

'8 9-
Höchstmaße vo« Korkstopfrn «fiv. w

Die Herstellung , Veräußerung und Verwendung von neuen
und alten Korkstopfen usw. (§ 1 c) aus Natur - und Kunstkork
ist nur in den nachstehend angegebenen Längen und Stärken
zulässig. Bereits fertiggestellte Größen dieser ;Korkstopfen usw.,
die über dieses Maß hinausaehen , sind, soweit sie nicht hinter
der nachstehend bezeichneten „Ausnahmelänge " Zurückbleiben, derge¬
stalt zu kürzen, daß ihre Länge nicht mehr alr die j„ Höchstlänge"
beträgt . Auf die anfallenden Korkabschnitte sindet die Bestim¬
mung des § 5 Nr . 2 entsprechende Anwendung . Zulässig ist
die Teilung von langen Korken in zwei Hälften und deren ent¬
sprechende Benutzung zu dem bestiinmungsgemäßcn Zweck des
ungekürzten Korkens . Ausnahmen von den Höchstlängen können
in besonderen Fällen bewilligt iverden.

Höchstlänge Höchststärke Ausnahmelänge
Sektkorke

mm NI» mm

a) für ganze Flaschen 40 29 45
b) für halbe Flaschen 40 £ 7 45

Weinkorke 25 24 35
Brantwein - rirrd Bierkorke 20 unbeschränkt 30
Medizinkorke 20 ,, unbeschränkt
Faßkorke 30 38
kurze, gerade Korke 25 unbeschränkt 35
Spitzkorke 25 „ 35
Spunde 30 „ unbeschränkt
Senfkorke 7 „
Korkscheiben für Kronenkork
und ähnliche Verschlüsse 2 ' , „

8 10.
Meldepflicht.

Die von dieser Beschlagnahme betroffenen Gegenstände (8 1)
unterliegen einer wiederkehrenden Meldepflicht . Gebrauchte Kork¬
stopfen, Korkspunde und Korkschciben sind nur zu melden, wenn
sie sich im Besitze von Herstellern , Verarbeitern oder Händlern,
insbesondere Althändlern , befinden oder soweit ihre Gesamtmenge
10 kg überschreitet . Mengen , die sich im Besitze von Selbstver¬
brauchern (Weinhündlern , Gastwirten ) befinden und deren Ge¬
samtmenge unter 10 kg beträgt , sind nicht meldepflichtig, unter¬
liegen jedoch der Beschlagnahme.

§ 11.
Stichtag nnd Meldestelle.

Die erste Meldung ist für die am 25. September 1917
(Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis zum 15. Oktober 1917, die
folgenden Meldungen sind fortlaufend alle zwei Monate für die
am 1. des jeweiligen Meldemonats (Stichtag ) vorhandenen Vor¬
räte bis zum 15. dieses Monats zu erstatten und an die KriegS¬

wirtschaftS -Akiengesellschaft, Berlin W 50, Nürnberger Platz
postfrei mit der Aufschrift „BestandSerhebung von Korkholz"
senden.

8 12.
Weldepflichtige Perlonen.

Zur Meldung sind verpflichtet:
1. alle natürlichen und juristischen Personen,
2. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände,

die am .Stichtage Gegenstände der im 8 1 bezeichneten Art
Gewahrsam haben.

8 13.
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amtlic
Meldescheinen zu erfolgen , aus denen sich der Umfang der ÜDj
düngen im einzelnen ' ergibt . Die Fragen sind genau zu
antworten . Die Meldescheine sind mit deutlicher jUnterschrift
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genauer Anschrift zu versehen und dürfen ^zu anderen Mit!
Die

l t der
Die 3

einer

ungen als zur Anmeldung der vorhandenen Bestände und
antwortung der gestellten Fragen nicht verwandt werden.

Die Anforderung der Meldescheine hat bei der Kriegsw
schafts-Aktiengesellschaft zu erfolgen.

Von der erstatteten Meldung ist eine zweite Ausfertig mer N
(Abschrift, Durchschlag , Kopie) von dem Meldenden bei feisten der
Geschäftspapieren zurückzubehalten.

8 '14.
Kngerbirch und Auskunftsertcilung.

Jeder Meldepflichtige (8 12) hat ein Lagerbuch zu fühl
aus dem jede Aenderung in Vorratsmengen und ihre Verwend
ersichtlich sein muß . Soweit der Meldepflichtige bereits
derartiges Lagerbuch führt , braucht ein besonderes nicht ei
führt zu werden.

Frun
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Beauftragen der Miltär - oder Polizeibehörden ist die Prül"
ere des La ^

Höfen
Elbin

der Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher, insbesondere des La ^ 5̂ " ?
buches, sowie die Besichtigung und Untersuchung der Betrieb ! Jr 1! ,
richtungen und Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige '
genstände erzeugt , gelagert , feilgehalten iverden oder zu verni ,
sind. tershau

§ 15 ersam S
Ausnahmen. en ot >ei

Ausgenommen von den Anordnungen dieser Bekantma:
sind:

u) Vorräte an:
1. neuen Korkstopfen (Pfropfen ), (aus Natur - oder K

kork) unter 1 000 Stück,
2.  neuen Korkspunden (aus Natur- oder Kunstkork)

500 Stück,
3. neuen Korkscheibcn (ans Natur - oder Kunstkork)

2 000 Stück,
4. neuen Korkringen und Korkfendern unter5 kg,
5. allen übrigen unter 1—3 nicht genannten Erzeug:

au § Kork (vgl . 8 le ), und zwar an neuen unter 5
b) alle Bestünde an den im 8 1 genannten Gegenstä :

solange sie sich im unmittelbaren Besitz der H«
oder Marinevcrwaltung befinden (dagegen nicht
stände, die andere Meldepflicht ge Personen —
§ 12 — für die Heeres- oder MariMverwaltun
finden (dagegen nicht Bestände , die andere :i
pflichtiqe Personen — vgl. § 12 — für die H
oder Marinevecioaltung in Gewahrsam haben);

e) Borate der im § 1 c bis e bezeichnctelen Gcgensl
die sich in PrivathcruShaltungen befinden.

Auf Grund der Bekanntmachung vom 1. März 191
3300jl . 17. ZK . lila durch  amtlichen Fceigabeschein des $
Ministeriums zur Verarbeitung, Veräußerung, Verwendung,
Versendung freigcgebene Mengen an Korkholz, Korkabfällen,
stopfen usw. dürfen weitcrvcrarbeitet , veräußert , verwende
versandt werden . Sie find jedoch, soweit sie am 25. Sept:
1917 vorhanden sind, zu melden unter Hinweis auf den
Nummer und Ausstellungstag znnr bezeichnenden Freigabes

8 16.
Anfragen und Anträge.

Alle auf diese Bekanntmachung bezüglichen An!
und Anträge sind an das Königlich Preußische Kriegsminis«
Kriegs -Rohstoff -Abteilung Sektion Q zu richten und hob«
Kopf de» Schreiben» die Aufschrift. Korkbeschlagnahme" zu t>

§ 17
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 25. September 1
Kraft . Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr . 3300/1
ZK . lila vom 1. März 1917 außer Kraft.

Frankfurt (Main), den 25. September 1917.
Stellvertretende « Generalkommando 18. Armee!«

Die Verordnung vom 7. Dezember 1915 betr . A
Pflicht hat eine verschiedenartige Auslegung in sofern e
als einzelne Behörden eine Verpflichtung zur An- bezw-
düng erst bei längerer als 12 ständiger Abwesenheit vorn'
haltsorte angenommen haben, während andere Dienststelh
Ab- bezw. Anmeldepflicht bei jeder Abwesenheit verlangt
auch wenn sie die Dauer von 12 Stunden nicht erreichte,
letztere Aufastung würde zur Folge haben, daß schließt
noch so kurze Ausflug außerhalb des Aufenthaltsortes di«
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i-htung nach sich ziehen würde , war nicht angeht . Auf der
ccn Seite ist nicht zu verkennen, daß , wie sich die Verhält-
gestaltet haben , eine unkontrollierbare 12 stündige AbwestK-
von Ausländern von ihren Aufenthaltsorten ihre Bedenken

Zur Beseitigung dieser Unklarheiten ist die in der Anlage
teilte Verordnung ergangen . Abgesehen von den in dieser

-dnung erwähnten Fällen ist hiernach jede Abwesenheit eines
anders vom Aufenthaltsorte meldepflichtig.Frankfurt «. M., den7. 9. 1917.
vertrete«- «» Geueralkommando 18. Armeekorps.

Der stellv. Kommandierende General.
Riedel,  Generalleutnant.

Abt. Mb. Tgb.-Nr. 18 607(5 305-

Verordnung
Betr : Anmeldepflicht der Ausländer.
Die Verordnug vom 7. Dezember 1915 betr . Anmelde-

^ Ausländer (HI b Nr . 2 530(11831) wird dahin ergänzt:
Die Vorschriften bcr §§ 1 und 2 finden keine Anwendungen

kurzen, mtt llebernachtung verbundenen Abwesenheit
iner Nachbargemeinde des inländischen Aufenthaltsortes für
hen der Ausländer polizeilich gemeldet ist
Frnnkfnrt a . W.. den 7. September 1917.
oertret - nde» Generalkommando 18 . Armeekorps.

L>er stellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Abt. Illb. Tgb.-Nr. 18 601(5305.
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F » " e Herre« Kurgermeifter von
Ihofen Berzhahn Bilkheim Brandscheid Dahlen Düringen
>, Elbingen Elsoff Emmerichenhain Ettinghausen Ewighausen
ihasen Girkenroth Girod Görgeshausen Goldhausen Großholl
Härtlingen Hahn HalbS Heilberscheid Hellenhahn Hergenroth

Homburg Hüblingen Hundsangen Irmtraut Kleinhol-
Elbingen Kuhnhöfe,i Mähren Meudt Mittelhofen Molsberg
ershaustn Neunkirchen Neustadt Niederahr Niederroßbach
ersam Nlster -Mohrend . Nomborn Oberahr Obererbach Ober¬
en Oberroßbach Oberroth Obersain Pottum Pütschbach Rehe

Rennerod Rothenbach Sainerholz Satz Salzbura Seck Stein,-
frenz Waldmühlen Wallmerod Weltersburg Wengenroth© &
nofie Willmenroth Winnen und Zehnhausenb. St. ersuche ich
darauf zu halten, daß der Betrag von 53 Pfg. bis -um 1 Ok¬
tober an die Redaktion des Amtsblatt abgeführt wird '

Me sterkrrrs. den 20. Sept.  1917 . Kandrat.

i,? ^ k"bb̂ ? brschiedentlich in den Ortsnetzen von Gemein¬
den des Oberwesterwaldkrelses und der Kreises Westerburg Stö¬
rungen beseitigen müssen, die von Kindern mutwillig dadurch
hervorgerufen wurden daß Drähte, an welchen Steine befestigt
worden sind, IN die Leitung geworfen wurden. U

Für die Beseitigung von Störungen steht uns nur ein ein-
Mer Monteur zur Verfügung und ist es deshalb unmöglich bei
Dtorungsmeldungen ofort allen Wünschen nachzukommen.
nn« wl N zweckmäßig, daß vom Kgl. Landratsamt
aus durch em Rundschreiben die Herren Bürgermeisterdarauf auf-SE daß Störungen welche mutwilliger
Weise von Kindern durch hlnemwerfen von Steinen in di« elektr
Leitung hervorgerusen werden, vom Eletr. Werk nicht beseitiat
werden können, weil das Personal dazu fehlt. ^ 0
™ T * tzrner den Herren Bürgermeistern zur Pflicht ge¬
macht werden, dem Treiben der Kinder zu wehren

Hätz« , den 24. Juli 1917. ^
* LoklenzerStrakenbahn -G- feUfchuft.

s < .̂̂ rrnit^ röffentlicht. Die Herren Bürgermeister er¬
suche lch, geeignete schritte zutun, damit mutwillige Beschädig-
ungen nach Möglichkeit vermieden werden und sich auch dieser-
halb mit den Herren Lehrern in Verbindung zu setzen^

Weflrrk «rg . den 19. September 1917.
_ Der Landrat.

1 K ^ uchdem ^ Reichskartoffelstelle für jeden in der Zeit vom
15 September 1917 bis 15. Dezember 1917 einschließlichZ
Verladung gelangenden Zentner Speisekartoffeln eine Schnellig-
keltspramie von 50 Pfg. zugestanden, ferner für denselben Zeit-l'Z Ausfuhrprämie von5Pfg. je Zentner und Kilometer
festgesetzt hat, wird der für die Provinz Hessen-Nassau maßge-
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Oie neue Kriegsanleihe

ein großer Erfolg worden. Nach dem Kall von
Riga, «ach der auf allen Fronten abgeschlagene«
Offenfive bleibt unsren Gegnem nur noch ei«
Hoffnungsschimmer: daß wir wirtschaftlich
am Ende unsrer Kräfte stehen. - Ein schlechtes
Ergebnis der Kriegsanleihe verlängert de« Krieg
ins Unabsehbare, weil die Feinde dann neue Inder-
fichi schöpfen und neue Vernichtungsptane schmieden.
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Darum zeichne!



Srp?a ' f,wT September d. Js an Anwendung findende Höchst¬
es für den Zentner Herbst- und Winterkartoffeln hiermit auf
5,50 Mk. bemessen. Er gilt für die in der Provinz emeuat-n
Kartoffeln, und̂ zwar für die Erzeuger und erhöht sich auf den
pränne^ "^ ^ erträum um die Schnelligkeits- und die Anfuhr-

Cassel , den 7. September 1917.
VroornriaUrartolselfteUe.

vaterländischer Hilfsdienst
de- Kriegsamt . ; ur freiwilligen Meldung

gemäß 8 ^ Alls . 2 de » Gesetze » « der den vaterländische«
Hilfsdienst.

Hilfsdienstpflichtige werden zur Verwendung bei Militär¬
behörden und Zimloerwaltungen im besetzten Gebiet für folgende
Beschäftigungsarten gesucht: ^
c->-n- e§ brichtsd̂ nst, Post- und Telegraphendienst, Maschinen- und
Hllfsschrerber, Botendienst, Technischerdienst, Kraftfahrdienst, Ei-
senbahndlenst, Bäcker und Schlächter Handwerker jeder Art, Land-

k/ ?^ 5 ^ ltlrcher Arbeitsdienst. Anderer Arbeitsdienst
Pferdepfleger-, Kutscher, Vrehwärter, Sicherheitsdienst

Bahnschutz Gefangenen- und Gefängnisbewachung, Krankenpflege.
, Hllfsdrenstpflichüge mrt französischen oder vlämischen Sprach-
kenntmssen werden besonders berücksichtigt.

Hilfsdienstpflichtige im wehrpflichtigen Alter werden nichtangenommen. }
ê ?Egen Überweisung an die Bedarfsstellen

des besetzten Gebietes wird ein vorläufiger Dienstvertrag abae-
^E ^ ^ bnstpflichtigkn erhalten : Freie Verpflegung

^s ?n^ fchadigung für Selbstverpflegung, freie Unterkunft,
freie Eisenbahnsahrt zum Bestimmungsort und zurück, freie Be¬
nutzung der Feldpost, freie ärztliche und Lazarettbehandlung, so¬
wie angemessenen Lohn für die Dauer des vorläufigen Dienst-

Dw endgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann
Pf Abschluß des endgültigen DrenstvertrageS festgesetzt wer¬
den und richtet sich nach Art und Dauer der Arbeit sowie nach
b- Lers ung eme auskömmliche Bezahlung wird zugesichert.
L ? «es Bedürfnisses werden außerdem Zulagen gewährt
fur m̂ er o? etrma  versorgende Familienangehörige.

Versorgung Hilfsdienstpflichtiger, die eine Kriegsdienst¬
beschädigung erleiden, und ihrer Hinterbliebenen wird noch be¬sonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen:
das Bezirkskommando ihr Limburg a. L

beizubringen crwaige Militärpapiere, Beschäftigungs-
auswers oder Arbeitspapiere, -erforderlichenfalls eine Bescheinig-
Äusdi ^ s? 1 ? e|r " der den .vaterländischenH Ifsdienst (Abkehrscheln), Angaben wann der Bewerber die Be-
schastlgung antreten kann Eine vorläufige ärztliche Untersuchung
erfolgt kostenlos bet der Meldung beim Bezirkskommando.

Kriegsamtsteür Frankfurt a . M.
Wird bekannt gemacht. *
Mesterllurg , den 20. SepkvLber 1917.

_ _ _ Irr Land rat.
BerovtzMuna

über die Preise von Schlachtschuwinen. Vom 15. September
» 1917..

< ^ bs. der Verordnung über die Preise
Glichen ErzeugNlHe aus der Ernte 1917 und für

Schlachtvieh vom 19. März 1917 jMnchs-Gesetzbl. S . 243) wird
m Abweichung von § 2 Abs . 1 der Verordnung über die Schlacht-
igk ^ AMreife für Schweine und Rinder vom 5. April
1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 319) falgendes^ stimmt:

Artikel I
fnuf „ & ^ :^ ^ " "ber 1917 einschließlich darf beim Ber-
Fufe von Schlachtschweinen durch den Viehhalter der Preis für
50 Kilogramm Lebendgewicht die aus Spalte 2 unter c der An-
S  ä ? u§ " ordnulig vom 5. April 1917 über die Schlachtvieh-

Fleischpreise für Schweine und Kinder ersichtlichen Preise
wicht de'/Tie ?e 'ist^"b darauf, wie hoch das Lebendge-

Artikel II

^ ^ft Diese Verordnung tritt mit dem Tage -ber Verkündung in
Kevli «. den 15. September 1917.
Jjer Staatssekretär llrs Krirgsrr «ätzr » «gsamt»

von Waldow.

geschwächt bleibt? Kraft und Schwäche spiegeln sich überall wi^
bis m die letzte Bauernhütte : am Sieg wie an der MieN
sulcht nur sämtliche Bürger Teil vielmehr werden^ '
GefchlechterZvon dem einen getragen, von dem anderen nied»
druckt. So recht der Mensch sonst daran tut, mit seiner Reit
get̂ en, um fern Geld sparsam zu verwalten, ein Narr ist ! 2r

n «, e-r b ^ großen Lebenskrisen derartigen Bedenken R<r>̂
laßt : hier gilt es. Alles herzugeben, was man besitzt— wie F ^
und Leben, so auch Zeit und Gut. Die weisesten ö 1
fê en wir in dieser Beziehung am rücksichtslosesten Vorgehen1 '
nenne nur Friedrich den Großen und den siebenjährigen Krm *
verwegen unternommen, rücksichtslos fortgeführt, tollkühn »
Siege gewendet - und auf dem Deutschlands ganze heutige Gr
und heutiger Wohlstand aufgebaut sind. 3 9 9 ’ tft

Deutschland steht in einem ihm aufgedrungenenKampf
Dasein. Die er Kampf wird über die ganze Zukunft entiK

d.r rSt 4 §„ 7 ‘ SÄ
bleser Friede wird Nichtsdestoweniger die Richtung

zerchnm- bergauf oder talab . Es geht um's DasAn fr > x
glückliche Zukunft dem deutschen Volke oder allmähliger Nied
gang und Versklavung. In einer solchen Lage hilft n 2
Heldensmn. Was Friedrich der einzige einst war da«
d°s d.otfch? Volk fein. F-Eich d " sch' L ^
König, der um den ökonomischen Aufbau zukünftiger Blüte „
kem Zweiter besorgte und verdienstvolle £
Srtege als einmal am Rande des Staatsbankerotts , d 5
^ lter warnen und raten zu jeden Friedensschluß; er ab effü
treibt Geld auf, gleich viel woher und unter welchen Bedinaunaäks.,
desgleichenm.t seinem Heer, das ,nehr als Anmal verniEckt
scheint und das er immer wieder in 's Leben ruft . An
««■Im ert  Dage — als alles verloren scheint ruft er nocki auin

Schnecken fr bmn ! 28ÜtCt nUt fort' Elemente und schwarz,
Dar ist die Geistesverfaffung, aus der Siea und mit d-

Sieg Gedeihen Aufblühen, Wohlstand, Glück hervorgehen.
tft einmal durch die geographischen und sonstigen Verhältni 9
gegeben: das deutsche Volk fist auf Heldenlum angewiesen k «
wird entweder heldenhaft oder garnicht sein. Heldentum ab
kann und muß sich in jeder Handlung der Lebens zeigen- mG

ber neuen  Kriegsanleihe. Diese Anleihe sollte 'd ^
deutsche Heldenanleihe" heißen! Jeder,Deutsche strebe danach "ei

l Friedrichs in sich aufzunehmen und gebe sei -
Alleŝ da rm^ mlt dem einen Gedanken: Siegen  oder sterben! 1. ^

Bkkannlmachung.
» ..Ä i ? s ^ -sst

Helgen in Frage kommenden Haushaltungen hiermit aufaeaebek

lÄÄ ** ' fe,‘9'fe6,ra 0eb“tf  Sp -" » -»
15. Oktoberd. Js.

anMkaufe « .'
Bezugsscheine über die der betr. Haushaltuna rustebenbe»

UchSL J ’v&SLW
tDernben! >iefen ^ ^ »gsschein dürfen keine Kartoffeln abgegebtt
i ■ ^? nen. zu diesem Zeitpunkte nickt aelunae»

bte  uötigen Kartafftln sicher zu stellen oder lit
ftd̂ nicht selbst mit Kartoffeln eindecken können oder wollen, habe»

vom 16. bis 2O. Oktoberv. Js.
zu' m!ld. d,ürS«rmeisteramt hierfelbst unter Angabe ihres Bedarf!

ioürd? Ü!^ E- 9? ^ ^ pünklich zu machenden Bedarfsmeldung
^ " roe zur Folge haben, daß dem betr. Verbraucher später feine
Kartoffeln überwiesen werden können ^
_b «„ 20. 9. 17. D„ JJl„ giri rot .

Die Heldeuanleihe.
^ rP" Fdem Kriege sind zwei Fragen verboten : wie lange
wird der Krieg dauern ? und, uvieviel wird er kosten? Wie ein
Kranker nur Gesundheit will, so darf ein Kriegführender nur
Sieg wollen. Was nützt mir die Ersparnis an Aerzten und

Ui) ^uerndem Siechtum verfalle und was das
Zukreuzekriechen, wenn der Staat , dem ich angehöre/ dauernd

Bekanntmachung.
- “nl" ÄÄf tfSSS *®
toffelerzeuger mit einer Anbaufläche von mehr als 8^ Ruthen
hiermit aufgefordert, die durch § 1 der angeführten Anordnung

Narioffelliste bi» spätestens 28 . d. Ml », auf
ixm LurgermeOteranit m Einpfang zu nehmen! Auf die qenaue
wiesen!" Führung dieser Listen wird besonders hinge-

3ebei  Kartoffelerzeuger, der beabsichtigt, in besonderen Mieten

üsftgzssr ** iatm »« «Ä
Zuwiderhandlungen werden nach den Kriegsgesetzen bestraft-
Mrsterllnrs . den 20. September 1917.

Der Magistrat.
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